
Werbung für Wahlveranstaltung - Gemeindewahl -

An den 7 zusätzlich – für die Gemeindewahl – aufgestellten Plakatwänden kann ein

Bereich für Werbeplakate für eine Wahlveranstaltung freigegeben werden.

- Freizeitgelände Abtsdorfer See (Seebadstraße zur Einfahrt Parkplatz)

- Bahnhof (Bahnhofstraße)

- Briouder Platz vor der Salzachhalle (doppeltseitig)

- Dorfplatz Leobendorf, St.-Oswald-Straße

- Niederheining Kirche, an der BGL 3

- Marienplatz, Bereich Kurzzeitparkplatz (doppelseitig)

- Mozartplatz, Nähe Grund- u. Mittelschule (doppelseitig)

▪ Es dürfen nur Plakate für Wahlveranstaltungen angebracht werden, die die

Gemeindewahl betreffen.

▪ Das Werbeplakat darf nur in dem gekennzeichneten Bereich angebracht werden.

▪ Es darf nur ein Plakat je Partei mit einer max. Größe von DIN A1 angebracht werden.

▪ An dem Plakat muss kein Genehmigungsaufkleber angebracht werden.

▪ Unzulässig angebrachte Plakate (Werbeveranstaltung für Landkreiswahl, Überschreitung

der zulässigen Anzahl) dürfen überklebt werden.
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